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Einleitung

A.  Anlass der Untersuchung

Die Waren- und Dienstleistungsvielfalt in Deutschland wächst beständig. Die 
zunehmende Globalisierung, sinkende Produktions- und Transportkosten, die 
Verkürzung der Produktlebenszyklen sowie die Eröffnung neuer Vertriebskanäle 
über das Internet führen zu einem steigenden Angebot.1 Nach einer Studie der 
Roland Berger GmbH hat sich die Produktvielfalt in den Jahren 1997 bis 2012 
in allen großen Industriesektoren (Automobil, Chemie, Maschinenbau, FMCG2, 
Pharmazie) mehr als verdoppelt.3 Eine Betrachtung der über das Internetversand-
haus Amazon vertriebenen Produkte veranschaulicht die Zunahme des Produkt-
angebots. Während im November 2014 über amazon.de ca. 149.000.000 Produkte 
angeboten wurden4, stieg die Produktzahl bis Dezember 2016 auf ca. 284.000.000 
Produkte5.

Die Vorteile der wachsenden Vielfalt an Waren und Dienstleistungen für den 
Verbraucher liegen auf der Hand. Je größer das Angebot, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein den Bedürfnissen des Verbrauchers entsprechendes 
Produkt existiert6. Befinden sich auf dem Markt ähnliche Produkte in verschie-
denen Preiskategorien und Qualitätsstufen, kann der Kunde die Produkte verglei-
chen und das Produkt auswählen, das seinen Präferenzen am nächsten kommt.7 
Legt er auf ganz spezifische Eigenschaften Wert, ist bei hoher Produktdichte die 
Chance größer, ein entsprechendes Produkt zu finden.8

Der positive Effekt der Produktvielfalt kann sich jedoch ins Negative kehren, 
wenn Produktsuche, -vergleich und -auswahl zu viel Zeit in Anspruch nehmen 

1 Vgl. Esch, Strategie und Technik der Markenführung, S. 26 f.
2 Fast Moving Consumer Goods, dt. schnelldrehende Produkte.
3 Roland Berger Strategy Consultants, Mastering Product Complexity, S. 5.
4 http://marketplace-analytics.de/blog-amazon-sortimentgroesse-laender-vergleich 

(zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017).
5 Ergebnis einer leeren Suchanfrage auf www.amazon.de am 28. 12. 2016 durch Einga-

be von „[]“ in das Suchfeld. Als Ergebnis zeigt amazon.de alle Produkte inklusive digitaler 
Güter an.

6 Riemenschneider, Der Wert von Produktvielfalt, S. 3.
7 Riemenschneider, Der Wert von Produktvielfalt, S. 3.
8 Riemenschneider, Der Wert von Produktvielfalt, S. 3.
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und sich der Verbraucher überfordert fühlt.9 Entscheidungskonflikte aufgrund 
des Vorhandenseins mehrerer bedarfsgerechter Produkte werden wahrscheinli-
cher und können dazu führen, dass der Kunde gar nicht wählt.10 Fehlende Markt- 
und Gütetransparenz können die Auswahl noch erschweren.11 Wenn der Verbrau-
cher keinen Zugriff auf die für ihn relevanten Produktinformationen hat, kann 
er keine interessengerechte Entscheidung treffen. Das zeigt sich besonders bei 
Erfahrungs- und Vertrauensgütern, die der Verbraucher anders als Suchgüter 
nicht beim Einkauf auf ihre Qualität untersuchen kann.12 Die Qualität von Er-
fahrungsgütern, wie zum Beispiel Konserven, kann der Verbraucher erst nach 
dem Konsum feststellen und sein Kaufverhalten nur zukünftig an die gemachten 
Erfahrungen anpassen.13 Bei Vertrauensgütern, wie beispielsweise Dienstleistun-
gen von Ärzten oder Rechtsanwälten, ist ihm selbst nach der Inanspruchnahme 
eine Bewertung der Qualität kaum möglich.14 Wenn der Verbraucher nicht in der 
Lage ist, die Qualität der Waren oder Dienstleistungen zu erkennen und seine 
Kaufentscheidung daran auszurichten, fehlt Produzenten der Anreiz, Waren oder 
Dienstleistungen hoher Qualität anzubieten.15 Das kann zu einem allgemeinen 
Absinken der Durchschnittsqualität führen.16

Unternehmen und Dritte versuchen dem entgegenzusteuern und den Verbrau-
cher über die Produktqualität aufzuklären. Teilweise ist er dadurch einer wahren 
Informationsflut ausgesetzt17: von Produktangaben der Hersteller und Händler, 
über Warentests, Verbrauchermagazinen bis hin zu Vergleichs- und Bewertungs-

9 Bormann/Hurth, Hersteller- und Handelsmarketing, S. 350 f.; Huffmann/Kahn, Jour-
nal of Retailing 1998, 491 (491); Iyengar/ Lepper, Journal of Personality and Social Psy-
chology 2000, 995 (1004); Riemenschneider, Der Wert von Produktvielfalt, S. 399.

10 Riemenschneider, Der Wert von Produktvielfalt, S. 400; Esch, Strategie und Technik 
der Markenführung, S. 31; Huffmann/Kahn, Journal of Retailing 1998, 491 (491); Tversky/
Shafir, Psychological Science 1992, 358 (358).

11 Gruber, Verbraucherinformation durch Gütezeichen, S. 43.
12 Van den Bergh/Lehmann, GRUR Int. 1992, 588 (591); Kuß/Tomczak, Käuferverhal-

ten, S. 109; Wiebe, WRP 1993, 74 (78).
13 Van den Bergh/Lehmann, GRUR Int. 1992, 588 (591); Kuß/Tomczak, Käuferverhal-

ten, S. 109; Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, 
S. 173.

14 Van den Bergh/Lehmann, GRUR Int. 1992, 588 (591); Bock, Gütezeichen als Quali-
tätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 173; Kuß/Tomczak, Käuferverhalten, 
S. 109.

15 Van den Bergh/Lehmann, GRUR Int. 1992, 588 (591); Wiebe, WRP 1993, 74 (78); 
Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 174.

16 Ebenda.
17 Esch, Strategie und Technik der Markenführung, S. 28; Fischer, WRP 2009, 408 

(408); Peifer, WRP 2008, 556 (562); Pepels, Käuferverhalten, S. 87; Winkler, Der Aufbau 
von Qualitätssignalen durch Werbung, S. 23; Baldauf, Werbung mit Gütesiegeln und Test-
ergebnissen, S. 7.
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portalen steht ihm eine Fülle an Informationen zur Verfügung. Diese Menge an 
Informationen kann der Verbraucher kaum verarbeiten.18 Nur bei Kaufentschei-
dungen, die er als besonders risikoreich empfindet, wird er bereit sein, den mit 
der Informationsbeschaffung und -verarbeitung verbundenen Aufwand in Kauf 
zu nehmen.19 Den Großteil der Kaufentscheidungen trifft der Verbraucher da-
gegen anhand von Schlüsselinformationen, die Produktinformationen in sich 
bündeln und für die Kaufentscheidung als besonders wichtig erachtete Kriterien 
enthalten.20 Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie leicht zugänglich und eng mit 
dem Produkt verbunden sind.21

Ein klassisches Beispiel ist die Marke.22 Rechtlich hat sie in erster Linie die 
Funktion, Waren oder Dienstleistungen einem bestimmten Unternehmen zuzu-
ordnen und von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.23 Wirtschaftlich 
dient eine erfolgreich lancierte Marke unter anderem der Orientierung und Wie-
dererkennung durch den Verbraucher (Orientierungs- und Identifikationsfunkti-
on), der Vertrauensbildung (Vertrauensfunktion), der Bewerbung des Produktes 
(Werbefunktion) und als Indikator für eine bekannte und gleichbleibende Quali-
tät (Qualitätsfunktion).24 Ein Kunde, der von einer Marke überzeugt ist, wird dar-
unter vermarktete Produkte immer wieder kaufen.25 Der Aufbau der Markentreue 
und eines solchen Goodwill kostet jedoch viel Zeit und Geld.26 Insbesondere den 
Kunden spezifische Qualitätsstandards zu vermitteln, denen die Produkte genü-
gen, erfordert aufwendige Werbemaßnahmen, für welche kleinen und mittleren 
Unternehmen oftmals die nötigen Mittel fehlen.27

18 Esch, Strategie und Technik der Markenführung, S. 28; Kuß/Tomczak, Käuferver-
halten, S. 116; Pepels, Käuferverhalten, S. 87; Winkler, Der Aufbau von Qualitätssignalen 
durch Werbung, S. 10, 23.

19 Gruber, Verbraucherinformation durch Gütezeichen, S. 56; Kroeber-Riel/Gröp-
pel-Klein, Konsumentenverhalten, S. 353; Kuß/Tomczak, Käuferverhalten, S. 108 f.

20 Gruber, Verbraucherinformation durch Gütezeichen, S. 50 f.; Kroeber-Riel/Gröp-
pel-Klein, Konsumentenverhalten, S. 377; Kuß/Tomczak, Käuferverhalten, S. 122; Wink-
ler, Der Aufbau von Qualitätssignalen durch Werbung, S. 10 f.; Hemker, Missbrauch von 
Gütezeichen, S. 37.

21 Vgl. Gruber, Verbraucherinformation durch Gütezeichen, S. 69.
22 Kroeber-Riel/Gröppel-Klein, Konsumentenverhalten, S. 377; Kuß/Tomczak, Käu-

ferverhalten, S. 122; Sattler, Herkunfts- und Gütezeichen im Kaufentscheidungsprozeß, 
S. 1; Winkler, Der Aufbau von Qualitätssignalen durch Werbung, S. 11.

23 Fezer, Markenrecht, Einl. D Rn. 1.
24 Bruhn, in: Bruhn, Handbuch Markenführung, Bd. 1, S. 31.
25 Vgl. Kuß/Tomczak, Käuferverhalten, S. 105.
26 Wiebe, WRP 1993, 74 (78).
27 Schirmer, Rationalisierung 1981, 186 (188).


